
Novellierung des Artenschutzes bei WEA

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
§ 45b Betrieb von Windenergieanlagen an Land

Definierte Vorgaben für die Bewertung des Kollisionsrisikos:
- im Nahbereich der Anlage ist das Kollisionsrisiko erhöht und 

führt damit zu einer Unzulässigkeit der Anlage (außerhalb 
planerisch gesicherter Flächen)

- im zentralen Prüfbereich liegt ein erhöhtes Kollisionsrisiko 
vor, welches sich durch Maßnahmen im Regelfall senken 
lässt.

- im erweiterten Prüfbereich liegt kein erhöhtes 
Kollisionsrisiko vor. Es gibt aber grundsätzlich die Ausnahme, 
dass eine besonders hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit 
aufgrund artspezifischer Habitatnutzung oder funktionaler 
Beziehungen vorliegen kann. In diesem Falle ergeben sich 
Verbotstatbestände, die ggfs. über Maßnahmen lösbar sind.



Eingriffsregelung bei der Genehmigung von WEA

Versiegelung durch Fundamente, Kranstellflächen, 
Zuwegungen ( in der Regel 3.000-4.000 m² je Anlage).
-> Kompensation durch Maßnahmen, Artenschutzflächen oder 

Inanspruchnahme von Ökokonten

Landschaftsbildausgleich
-> Ersatzzahlung, da nicht ausgleichbar
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Übersicht zur Windenergie im Kreis COE

Räumliche Steuerung

- Geltende FNP-Steuerung der Gemeinden

- derzeitige Freistellung von Landschaftsschutzgebieten

- Steuerung der Windenergie zukünftig über die 
Darstellungen des Regionalplans

- Vereinfachungen beim Artenschutz innerhalb 
ausgewiesener Gebiete 

- Gemeinden können weiterhin „Positivplanung“ betreiben
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~ 145 Anlagen errichtet

~ 60 Anlagen im Verfahren



Übersicht zur Windenergie im Kreis COE


